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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

03.05.2016 

Geschäftszahl 

Ro 2016/18/0001 

Rechtssatz 

Die Unterstützung von Asylwerbern im Rechtsmittelverfahren durch einen (unentgeltlichen) Rechtsberater, der 
auf ihr Ersuchen auch an der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht teilzunehmen hat, ist einfachgesetzlich 
(§ 52 BFA-VG 2014) und unionsrechtlich (Art. 20 Abs. 1 der Verfahrensrichtlinie) vorgesehen. Der VfGH hat 
dazu bereits wiederholt ausgesprochen, dass mit der Rechtsberatung (bzw. ähnlichen Rechtsschutzeinrichtungen 
nach früheren asylrechtlichen Vorschriften) den besonderen Bedürfnissen von Asylwerbern - insbesondere 
hinsichtlich des sprachlichen und rechtlichen Verständnisses der im Beschwerdeverfahren vor dem BVwG zu 
berücksichtigenden (rechtlichen) Fragestellungen - Rechnung getragen werde (vgl. VfGH vom 25. Juni 2009, U 
561/09, VfSlg. 18.809/2009). Die gesetzlichen Vorschriften, die eine Unterstützung des Asylwerbers durch den 
Rechtsberater im Beschwerdeverfahren vorsehen, sind daher ein wichtiger Teil des effektiven Rechtsschutzes, 
der nach Art. 47 GRC auch im Asylverfahren gewahrt werden muss. 
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